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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 23. Februar bis 27. Februar 2015 tagen folgende 
Ausschüsse und Bezirksvertretungen

Dienstag, 24.02.2015

17.00 Uhr Landschaftsbeirat, Rathaus
17.00 Uhr Rechnungsprüfungsausschuss, Rathaus

Mittwoch, 25.02.2015

17.00 Uhr Kultur- und Denkmalausschuss, Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN 

• TEILUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR.779      
   – KÖNIGSBERGER STRASSE / 
   TILSITER STRASSE –

• INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANS
   NR. 779/I – KÖNIGSBERGER STRASSE /
   TILSITER STRASSE –
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom 
12.02.2015

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 05.02.2015 be-
schlossen:

1. Dem Verwaltungsvorschlag unter Punkt B. der Begründung 
zur Vorlage wird gefolgt. Das Plangebiet wird in folgende zwei 
Teilgebiete geteilt:

 Bebauungsplan Nr. 779/I – Tilsiter Straße / Königsberger 
Straße – und 

 Bebauungsplan Nr. 779/II – Königsberger Straße, nördlich 
Rathenaustraße –

 Die Abgrenzung der Geltungsbereiche ergibt sich aus den 
violetten Eintragungen in der zu diesem Beschluss gehören-
den Bebauungsplanurkunde.

2. Über die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Stel-
lungnahmen sowie die Verwaltungsvorschläge zum Bebau-

Aus dem Stadtrat  ................................................... S. 29

Bekanntmachungen ............................................... S. 29

Auf einen Blick  ...................................................... S. 34

INHALTSVERZEICHNIS ungsplan Nr. 779/I wird im Sinne der Begründung zur Vorlage 
entschieden.

3. Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt ge-
macht am 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gülti-
gen Fassung i. V. m. § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit 
gültigen Fassung wird der Bebauungsplan Nr. 779/I – Königs-
berger Straße / Tilsiter Straße – als Satzung beschlossen.

4. Der Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB zum Bebauungsplan 
Nr. 779/I – Königsberger Straße / Tilsiter Straße – (Anlage Nr. 
18/14) wird zugestimmt.

5. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tritt der Bebau-
ungsplan Nr. 713 

 – Quartelkämpchen / Tilsiter Straße / Rathenaustraße – inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 779/I 
außer Kraft.

Übereinstimmungsbestätigung

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 05.02.2015 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Tei-
lung des Bebauungsplanes Nr. 779 sowie den Satzungsbeschluss 
und das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 779/1 – Königs-
berger Straße / Tilsiter Straße – wird gemäß § 4 BekanntmVO in 
Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Krefeld im Krefelder 
Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung  und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigen Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

Da der Bebauungsplan von den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes abwich, wurde der Flächennutzungsplan auf dem 
Wege der Berichtigung gemäß § 13a BauGB angepasst.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 779/I 
– Königsberger Straße / Tilsiter Straße – gemäß § 10 BauGB in 
Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung beim Oberbürger-
meister der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katas-
terwesen, Stadthaus, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 172, 
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montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise

Gemäß
a) § 44  Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) §  7  Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 
3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB

Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c): Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 12. Februar 2015
Der Oberbürgermeister
Gregor Kathstede

BEBAUUNGSPLAN NR. 781 – WESTLICH ROTT / 
NÖRDLICH FRIEDRICH-EBERT-STRASSE –
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom 
12.2.2015

I.  Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
05.02.2015

1. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt gemacht 
am 23. Septem-ber 2004 (BGBl. I. S. 2414) in der derzeit gül-
tigen Fassung, wird für den Bereich westlich Rott / nördlich 
Friedrich-Ebert-Straße ein Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Der Geltungsbe-
reich ist der Planurkunde zu entnehmen. Der Plan erhält die 
Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 781 – westlich Rott / nörd-
lich Friedrich-Ebert-Straße –.
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2.  Über die bei der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

sowie der Behörden vorgetragenen Stellungnahmen wird im 
Sinne der Begründung zur Vorlage entschieden.

3. Der Begründung zum Entwurf des v. g. Bebauungsplanes 
(Anlage Nr.19/15) wird zugestimmt.

4. Der Entwurf des v. g. Bebauungsplanes wird mit der Begrün-
dung öffentlich ausgelegt.

5. Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 781 wird 
innerhalb dieses Geltungsbereiches der Fluchtlinienplan 
Nr. 490 – Kaiserstraße / Wilhelmshofallee / Rott / Friedrich-
Ebert-Straße – (förmlich festgestellt am 06.07.1927) außer 
Kraft gesetzt.

Übereinstimmungsbestätigung

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) in der zurzeit gül-
tigen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes 
mit dem Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 05.02.2015 
übereinstimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 781 – westlich Rott / nördlich 
Friedrich-Ebert-Straße – wird gemäß § 4 BekanntmVO in Verbin-
dung mit der Hauptsatzung der Stadt Krefeld im Krefelder Amts-
blatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 und 
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt ge-
macht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Krefeld, den 12. Februar 2015
Der Oberbürgermeister
Gregor Kathstede

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 781 – westlich Rott / nörd-
lich Friedrich-Ebert-Straße – liegt mit der Begründung in der Zeit

vom 27.02.2015 bis einschließlich 27.03.2015

montag- bis freitagvormittags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montag- bis mittwochnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtpla-
nung, Parkstraße 10, Zimmer 326, zu jedermanns Einsicht öffent-
lich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch den Regionalexpress 
RE 11 und die Regionalbahn RB 33 (Haltstelle Krefeld-Uerdingen 
Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die Buslinien 054, 058, 831, 
927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) sowie die Buslinien 058 
und 059 (Haltestelle Querstraße) erreichbar.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. Der Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen 
geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches) oder im Rahmen der Beteili-
gung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr.  2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches) nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Einsender 
nicht ausdrücklich verweigern.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung von Planungs-
vorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 
besteht die Möglichkeit, gemäß § 13a BauGB Bebauungspläne 
der Innenentwicklung unter folgenden Voraussetzungen im be-
schleunigten Verfahren durchzuführen:

- der Bebauungsplan muss der Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der 
Innenentwicklung dienen,

- die Größe der zulässigen Grundfläche darf 20.000 m² nicht 
überschreiten (im Einzelfall bis 70.000 m²) und

- es darf keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bestehen,

- es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
Gebieten nach der Flora Fauna Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
und/oder Vogelschutzrichtlinie bestehen.

Da diese Vorgaben des § 13a BauGB eingehalten sind, wird der 
Bebauungsplan Nr. 781 – westlich Rott / nördlich Friedrich-Ebert-
Straße – als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. 
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Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung, Maß-
nahmen der Umweltüberwachung, vom Umweltbericht, von der 
Angabe über verfügbare umweltbezogene Informationen sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes ist zur besseren Informati-
on in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 17. Februar 2015
Der Oberbürgermeister

In Vertretung
Martin Linne
Beigeordneter

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR 
AUFSTELLUNG DES VORHABENBEZOGENEN 
BEBAUUNGSPLANES NR. 794 (V) 
– ERWEITERUNG SCHWANENMARKT – 
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom 
12.02.2015

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 05.02.2014 be-
schlossen:

1.  Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt gemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für den westlichen Bereich des Shoppingcenters 
Schwanenmarkt, der begrenzt wird 

 - im Süden durch die Evertsstraße
 - im Westen durch die Breite Straße
 - im Norden durch den Dionysiusplatz und
 - im Osten durch Teile des Schwanenmarktes
 ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes eingeleitet.

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Be-
schluss gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung:
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 794 (V) – Erweite-

rung Schwanenmarkt–

2.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sollen folgende 
Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 794 (V) außer Kraft 
gesetzt werden: 

 – Bebauungsplan Nr. 347 2. Änderung – Rheinstraße / 
     Hochstraße / Evertsstra-ße / Breite Straße/Dionysiusplatz 
 – Bebauungsplan 1. Ergänzung Nr. 347 2. Änderung – 
     Rheinstraße / Hochstraße / Evertsstraße / Breite Straße/
     Dionysiusplatz –

3.  In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-
verfahren der Stadt Krefeld wird der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Nr. 794 (V) neu auf Rang 7 platziert. Die bisher 
auf Rang 7 und nachfolgend gesetzten Planverfahren werden 
um einen Rang auf der Prioritätenliste nach hinten versetzt.

4. Die Anhörung der Bezirksvertretung Krefeld-Mitte gemäß § 2 
Abs. 2 der Bezirkssatzung in ihrer derzeit gültigen Fassung 
erfolgt abweichend von § 2 Abs. 4 unter Anwendung von § 2 
Abs. 5 der Bezirkssatzung.

 
Übereinstimmungsbestätigung

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt, 
dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem Beschluss des Rates 
der Stadt Krefeld vom 05.02.2015 übereinstimmt und dass gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 794 V) 
– Erweiterung Schwanenmarkt – wird gemäß § 4 BekanntmVO in 
Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Krefeld im Krefelder 
Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung  
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kre-
feld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Der vorbezeichnete zu diesem Beschluss gehörende Plan liegt vom 
Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeister der Stadt 
Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, Zimmer 328,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:

Krefeld, den 12. Februar 2015
Der Oberbürgermeister
Gregor Kathstede

FESTSTELLUNG EINES NACHFOLGERS IM
RAT DER STADT KREFELD

Herr Karl-Heinz Renner hat mit Erklärung vom 27. Januar 2015 
sein Mandat im Rat der Stadt Krefeld mit Wirkung zum 31. Januar 
2015 niedergelegt.

Gemäß §§ 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) wird entsprechend 
dem Listenwahlvorschlag der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
festgestellt, dass nunmehr

   Herr Sayhan Yilmaz
   Dieselstr. 16
   47803 Krefeld

Mitglied des Rates der Stadt Krefeld ist.

Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann binnen eines Mo-
nats Einspruch erhoben werden. 

Der Einspruch ist ebenfalls innerhalb eines Monats nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung beim Fachbereich Bürger-
service – Abteilung Statistik und Wahlen –, Rathaus, Von-der-
Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld, schriftlich einzureichen oder dort 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Krefeld, 03. Februar 2015   

Zielke
Wahlleiterin

STEUERN WAREN FÄLLIG
Die Grundbesitzabgaben und die Gewerbesteuer für die Monate 
Januar, Februar und März und die 1. Hälfte der Hundesteuer wur-
den am 15.02.2015 fällig. Daran und an die Zahlung aller sonstigen 
nicht gestundeten Rückstände an Steuern, Gebühren und Beiträ-
gen sowie Abgaben, deren Vollziehung nicht ausgesetzt wurde, 
erinnert die Finanzbuchhaltung der Stadtverwaltung Krefeld.

Für Barzahlung stehen alle Banken, die Deutsche Post AG sowie 
alle Zweigstellen der vorgenannten Geldinstitute zur Verfügung. 
Man sollte unbedingt den bargeldlosen Zahlungsverkehr wählen 
und die Beträge unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto 
310 003 bei der Sparkasse Krefeld, das Konto 8682431 bei der 
Postbank Essen oder auf Konten der Finanzbuchhaltung Krefeld 
bei fast allen Krefelder Banken überweisen.

Die Finanzbuchhaltung empfiehlt als zeitgemäßen und rationel-
len Zahlungsverkehr die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfah-
ren. Dabei braucht man keine Zahlungstermine zu überwachen 
und hilft der Stadt in den Bemühungen, die Verwaltungskosten 
zu senken.
Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Internetveröf-
fentlichung mit dem dort abrufbaren Vordruck: 

http://www.krefeld.de/fb21 - Dienstleistung „Lastschriftver-
fahren der Stadt Krefeld“.

Vorteile des Lastschriftverfahrens:

•	 Die	Einrichtung	und	Änderung	von	Daueraufträgen	bzw.	das	
Ausfüllen von Überweisungsaufträgen entfällt.

•	 Sie	zahlen	immer	rechtzeitig	den	richtigen	Betrag,	auch	wenn	
sich die Höhe der Forderung ändern sollte.

 

•	 Die	Zahlung	im	Wege	des	Lastschrifteinzugs	gilt	zum	Fällig-
keitstag als entrichtet, es können keine Mahngebühren oder 
Säumniszuschläge anfallen.

•	 Die	 Belastung	 Ihres	 Kontos	 erfolgt	 niemals	 vor	 dem	 Fällig-
keitstag der Forderung

•	 Sie	können	ab	Belastungsdatum	Ihres	Kontos	innerhalb	von	
sechs Wochen eine Wiedergutschrift bei Ihrer Bank verlan-
gen, dies ist bei Daueraufträgen und Überweisungen nicht 
möglich.

•	 Erstattungszahlungen	an	Sie	erfolgen	ohne	weitere	Formali-
täten auf das von Ihnen angegebene Konto.

Fällige Abgaben, die nicht am Fälligkeitstag den Konten der Fi-
nanzbuchhaltung gutgeschrieben sind, müssen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen kostenpflichtig beigetrieben werden. 
Schecks sind ausschließlich an die Finanzbuchhaltung der Stadt-
verwaltung Krefeld zu adressieren und müssen bereits drei Werk-
tage vor Fälligkeit bei dieser eingegangen sein.
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NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

20.02. – 22.02.2015 
Trunz GmbH
Magdeburger Straße 25 | 47800 Krefeld 
47 50 88

27.02. – 01.03.2015 
Peter Lehnen
Inrather Straße 439a | 47803 Krefeld 
97 86 13

TIERÄRZTLICHER DIENST

Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 
0700 84374666 zu erreichen.

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117

ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

ÄRZTLICHER DIENST

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld

0180 5 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  19222
Branddirektion  612-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833

APOTHEKENDIENST

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFONSEELSORGE

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

KREBSINFORMATIONSDIENST
des Deutschen Krebsforschungszentrums:
www.krebsinformationsdienst.de

Priesternotruf für Kranke
Wenn Sie für einen Schwerkranken einen katholi-
schen Priester benötigen und die Seelsorger Ihrer 
Gemeinde in abzusehender Zeit nicht erreichbar 
sind, wenden Sie sich an die Ruf.-Nr. 334 334 0

PRIESTERNOTRUF


